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VERBINDET

Bülent Emekci:
„Was dem Verbraucher nutzt, 
nutzt auch unseren 
Vertriebspartnern“

Dr. Alfred Gruber:
„Im Einklang mit Natur und Umwelt 

den Menschen in seine Mitte bringen“

Michael Hausenblas:
„Heute ist das  

regelmäßige und 
nachhaltige  

Geldverdienen gefragt“ 

„DIE ERFOLGS
FAKTOREN 

DER DIREKT
VERTRIEBS 

UNTERNEHMEN“

PROF. DR. CARSTEN RENNHAK

Michael Hansen:
„Wir müssen nicht nur gut, 

wir müssen großartig sein!“ 

Der neue Katalog von  
ENERGETIX Bingen ist da!



RECHT

Das Landgericht Köln hat mit Urteil 

vom 13.05.2015, Az.: 28 O 11/15, ent-

schieden, dass Domain-Registrare 

für Äußerungen von Dritten auf den 

von ihnen registrierten Webseiten 

als Störer haftbar gemacht werden 

können. Indem das Gericht die vom 

BGH ursprünglich für die Haftung 

von Hostprovidern entwickelten 

Grund sätze nunmehr auch auf Do-

main-Registrare anwendet, baut es 

die Möglichkeiten für Unternehmen 

und Privatpersonen gegen Rechts-

verletzungen im Internet vorzuge-

hen weiter aus.

In dem in der Domstadt verhandel-

ten Rechtsstreit ging es um die 

VeröffentlichungeinesInterviewsauf

einer Domain, die von dem Antrags-

gegner registriert worden war. In

zwei (journalistischen) Beiträgen

wurdendieÄußerungeneinesehe-

maligen Mitarbeiters der Antrag-

stellerin zu den Umständen der

BeendigungseinesArbeitsverhält-

nisses und einem vermeintlichen 

ProjektderAntragstellerinwieder-

gegeben.DieAntragstellerinwand

tesichdaraufhin

an den Do-

main-

Re-

gistrar 

undforder-

tediesenauf,diebei-

denBeiträge zu löschen. Sie teilte

ihmdabeimit,dassundwarumdie

Beiträge unwahre und sie in ihren

Rechten verletzende Tat sachen be-

hauptungenenthielten.

Der Domain-Registrar leitete dieses 

SchreibenandenAntragsgegnerwei

ter.Dieserantwortete,dassseinIn-

terviewpartnermehrfachversichert

habe,seineÄußerungenentsprächen

derWahrheit.Daraufhinwurdeder

Löschungsantrag der Antragstelle-

rinmitderBegründungabgelehnt,

dass der Domain-Registrar nicht er-

kennenkönne,obdieAntragsstel-

lerin durch die in Frage stehenden 

Berichte in ihrer Unternehmerper-

sönlichkeitverletztwerdeoderdie-

se von der Pressefreiheit gedeckt

seien.Darüberhinauswurdedarauf

hingewiesen,dassderdirekteKon-

der Web-

seite die genann-

ten Behauptun-

genaufdieseWei-

se (weiter) zu ver-

breiten – eine Entschei-

dung, die das Gericht nach 

Widerspruch durch den An-

tragsgegner nun noch einmal be-

stätigthat.

Dabei ging das Gericht davon aus, 

dassdieAntragsgegnerin,auchwenn

siedieBeiträgenichtselbstverfasst

habe,ihreVeröffentlichungdochzu-

mindestermöglichthabe.Siehabe

durchihreTätigkeitalsDomainRe-

gistrarwillentlichundkausalzurVer-

breitungdieserbeigetragenundkön-

nedahergrundsätzlichalsStörerin

haften,wennsiedieihrzumutbaren

Verhaltens und Prüfungspflichten

verletze.BeiderFrage,welcheVer-

haltens und Prüfungspflichten ei-

nensolchenDomainRegistrarkon-

krettreffen,stütztesichdasLGKöln

auf die Rechtsprechung des BGH

bezüglichderStörerhaftungvonHost-

providern. Danach ist ein solcher

zwarnichtverpflichtetdieBeiträge

vorodernachderVeröffentlichung

takt zwischen der Antragstellerin

unddemjenigenhergestelltworden

sei,derfürdenAntragsgegnerge-

antwortethabe.DieAntragstellerin

ließ den DomainRegistrar darauf-

hinerfolglosabmahnenundbean-

tragte schließlich eine einstweilige

VerfügungbeimLGKöln.MitBe-

schlussvom20.01.2015un-

tersagte das Ge richt 

dem Antrags-

gegner wie

auch dem 

Betrei-

b e r 

zuüberprüfen,diesändertsich je-

doch, sobald er Kenntnis von der

Rechtsverletzungerlangt.

Da die Frage, ob eine Rechtsverlet-

zungtatsächlichvorliegtodernicht,

aberoftnurschwerundunterAb-

wägung verschiedener Interessen

zubeantworten ist,hatderBGH in

seinemUrteilvom25.10.2011,Az.:VI

ZR93/10,eineregelmäßigeingrei-

fendePflichtenfolge für denHost-

provider entwickelt. Danach muss

dieser zunächst nur tätig werden,

wennerdurchdenBetroffenenso

konkretaufdieRechtsverletzungauf-

merksamgemachtwordenist,dass

dieseunschwerzuerkennenist.Die

Beanstandungistdaraufhinanden

direktenVerursacher,denAutordes

BeitragszurStellungnahmeweiter-

zuleiten.Äußertdiesersichnichtoder

nicht substantiiert, gilt das Vorbrin-

genalsbegründet.Ergebensichaber

ausderAntwortberechtigteZweifel,

mussder Provider dies grundsätz-

lichdemBetroffenenmitteilenund

soweit notwendig entsprechende

Nachweiseverlangen,wirdausder

folgendenStellungnahmedesBe-

troffenendanndieRechtsverletzung

klar,mussderHostproviderdenBei-

traglöschen.

DasGerichtwendetnundieseGrund-

sätze zur Störerhaftung von Host-

providern auf DomainRegistrare

an.Denndieseermöglichtendurch

ihre Tätigkeit – ebenso wie Host-

provider – anderen Personen sich 

imInternetzuäußern.Dabeiseies

ihnen auch möglich und zumutbar, 

rechtsverletzendeÄußerungendie-

serDrittpersonenzuentfernen,so-

baldsieaufdieseaufmerk-

samgemachtwerden.

In dem verhandel-

ten Fall habe die 

Antragstel-

lerin die 

DOMAIN-REGISTRARE  
SIND FÜR DIE INHALTE VON WEBSEITEN 
(MIT-)VERANTWORTLICH

Rechtsverletzunghinreichendkon-

kretgegenüberdemDomainRegis-

trar benannt. Die sich ergebenden

Pflichtenhabedieserdaraufhinnicht

ausreichenderfüllt.

SelbstwenndieAntwort, der ehe-

malige Mitarbeiter habe mehrfach

versichert die Wahrheit gesagt zu 

haben, ein ausreichend substanti-

iertes Vorbringen darstellen sollte, 

hätten Nachweise für die Rechts-

verletzung von der Antragstellerin 

verlangtundihrdieMöglichkeitein-

geräumtwerdenmüssen,sichnoch

einmal zu äußern. Dies ist jedoch

nicht geschehen, stattdessenwur-

de die Löschung abgelehnt und die 

AntragstellerinaufdenKontaktzum

und die Inanspruchnahme des un-

mittelbar Verantwortlichen verwie-

sen.NachAnsichtdesLandgerichts

kann sich der Antragsgegner aber

nichtaufdieseWeiseausderVer-

antwortungziehen.MitderEntschei-

dung, dass auch Domain-Registrare 

fürdie InhaltevonWebseiteneine

(Mit)Verantwortung tragen, erwei-

tertdasLGKölnsomitdieMöglich-

keiten,sichgegenrechtwidrigeVer-

öffentlichungenimInternetzurWehr

zusetzen,undvertieftdenRechts-

schutzimWorldWideWeb.
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Dr.NathalieMahmoudiistFachanwältinfür

gewerblichenRechtsschutzundPartnerinderimJahr2005gegrün-

detenKanzleiDr.Mahmoudi&PartnerRechtsanwälte.DieKanzlei

berätsowohlNetworkMarketingUnternehmenalsauchNetworker

umfassendzuallenRechtsfragen,ohnedenBlickfürdiewirtschaft-

lichsinnvolleLösungzuverlieren.

Mahmoudi begleitet regelmäßig erfolgreich die Gründung neuer

Unternehmenundblicktaufeine internationaleAusbildung inden

USA,SpanienundDeutschlandzurück.

Berufserfahrung sammelte siebei Linklaters,Oppenhoff&Rädler,

beimWDRsowiebeiMurchison&Cumming(LosAngeles,USA).

www.mahmoudi-rechtsanwaelte.de

Gesa Antonia Kaselow
GesaAntoniaKaselowabsolviertenachdemAbitureinFreiwilliges

SozialesJahrKultur imKunstvereinHannoverundbegann2010ihr

StudiumderRechtswissenschaftenanderUniversitätzuKöln.Seit

April2012arbeitetsiealsstudentischeHilfskraftamInstitutfürRund-

funkrechtanderUniversitätzuKölnundseitMai2014istsiestuden-

tischeMitarbeiterinbeiDr.Mahmoudi&PartnerRechtsanwälte.
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